
Allgemeine Geschäfts- und Lieferungsbedingungen der  
Firma WADLE Bauunternehmung GmbH, Werk Moosburg für den Verkauf von 
Asphalt und Annahme von Ausbauasphalt       
            (Stand III/2021) 

 
 
1.  Geltung der Bedingungen 
 
1.1.  Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Ge-

schäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.  

 
1.2. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als 

angenommen. Bestellungen oder Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine 
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichun-
gen von unseren Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.  

 
 
3.  Preise 
 
3.1. Den Preisbestimmungen liegen grundsätzlich unsere jeweils gültigen Preislisten zuzüglich der 

jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer zugrunde. Bei schriftlichen Auftragsbestätigungen sind 
die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich der jeweils gesetzlichen Um-
satzsteuer maßgebend. Bei Aufträgen, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, 
behalten wir uns eine Berechnung zu dem am Tage der Lieferung/Leistung gültigen Listen-
preis vor. Im Übrigen sind wir ab einem Monat nach Vertragsschluss zu Preiserhöhungen be-
rechtigt, wenn diese auf Veränderungen von preisbildenden Faktoren (z. B.: Tarifabschlüsse, 
Rohstoff- oder Energiekosten, Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe) beruhen, die nach Ver-
tragsschluss entstanden sind. Die Preiserhöhung muss ihrer Höhe nach durch die Verände-
rung der preisbildenden Faktoren gerechtfertigt sein und dem Kunden innerhalb angemesse-
ner Frist angezeigt werden. Dies gilt, sofern Festpreise vereinbart worden sind nur, wenn die 
Veränderungen unvorhersehbar nach Vertragsschluss entstanden sind.  

 
3.2. Die Preise für Lieferungen und Leistungen verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart, ab 

Werk.  
 
 
4. Gewichts- und Mengenermittlung 
 
4.1. Maße und Gewichte unterliegen den üblichen Abweichungen. Als maßgebend für die Fakturie-

rung gilt das in unserem Lieferwerk von uns auf einer amtlich geprüften Waage oder nach 
Aufmaß ermittelte Gewicht.  

 
4.2. Bei Verkauf nach Stückzahl, Kubikmetern, Quadratmetern oder laufenden Metern gilt als 

maßgebend für die Fakturierung die beim Verladen ermittelte Menge. 
 
4.3. Der Kunde ist jederzeit berechtigt, die Gewichts- bzw. Mengenermittlung auf eigene Kosten zu 

überprüfen. Gewicht oder Menge der Ware können nur sofort nach Eingang am Ablieferungs-
ort vor ihrer Entladung gerügt werden.  

 
 
6. Zahlung 
 
6.1. Soweit nichts anderes vereinbart sind Zahlungen sofort mit Lieferung/Leistung fällig. Der Kun-

de kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Rechnungs-
stellung leistet. Ist der Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeit-
punkt ab Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz im Sinne 
des BGB zu berechnen. Nehmen wir Kontokorrentkredit zu einem Zinssatz in Anspruch, wel-
cher höher liegt, so sind wir berechtigt, einen diesem Zins entsprechenden Zinssatz zu be-
rechnen.  

 



6.2. Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden, Zahlungen zunächst 
auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind 
wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen, und zuletzt auf die 
Hauptleistung anzurechnen. Zahlungsanweisungen und Wechsel werden nur nach besonde-
rer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen. Schecks werden nur zahlungshalber 
angenommen. Alle Einziehungs- und Diskontspesen sowie sonstige anfallende Gebühren 
trägt der Kunde.  

 
6.3. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Falle 

von Schecks und Wechsel gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck bzw. der Wechsel 
eingelöst wird und eine Rückbelastung durch die einlösende Bank nicht erfolgt ist.  

 
6.4. Wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt – werden insbesondere 

Wechsel oder Schecks nicht eingelöst bzw. zurückbelastet oder stellt der Kunde seine Zah-
lungen ein – oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des 
Kunden in Frage stellen, so ist die gesamte Restschuld fällig, auch wenn wir Schecks oder 
Wechsel angenommen haben. Wir sind in diesem Falle außerdem berechtigt, von unseren 
Lieferungs- und Leistungsverpflichtungen zurückzutreten, Vorauszahlungen oder Sicherheits-
leistungen zu verlangen.  

 
6.5. Der Kunde ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen 

bzw. Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind.  

 
 
8. Gefahrübergang 
 
8.1. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende 

Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lieferwerk verlassen hat. Falls 
der Versand ohne unser Verschulden unmöglich oder verzögert wird, geht die Gefahr mit der 
Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.  

 
 
9. Rechte bei Mängeln 
 
9.1. Die Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes entspricht den allgemeinen technischen Re-

gelwerken und – soweit solche bestehen – zusätzlichen technischen Regelwerken. Angaben 
in unseren jeweils gültigen Beschreibungen (z. B. Eignungsprüfungen, am Lieferwerk auslie-
gende Rezepturen) über die Zusammensetzung des Vertragsgegenstandes sind Vertragsin-
halt, soweit sie in den zusätzlichen technischen Regelwerken als Vertragsbestandteil vorge-
sehen sind. Die Angaben dienen immer als Maßstab zur Feststellung, ob der Vertragsgegen-
stand mangelfrei ist, wobei in jedem Fall der Grenzwert um in den Regelwerken enthaltene 
Toleranzen über-/unterschritten werden darf.  

 Leistungserklärung zum Produkt mit CE-Kennzeichnung, kann angefordert, oder eingesehen 
werden. 

 
9.2. Soweit sich nicht aus dem Gesetz unabdingbar eine längere Frist ergibt oder wir eine Garantie 

übernommen haben, verjähren Mängelansprüche in einem Jahr. Im Übrigen gilt die vom Ge-
setz vorgegebene Frist. Die Fristen beginnen mit dem jeweiligen Liefer-/Leistungsdatum.  

 
9.3. Der Kunde hat Mängel unverzüglich nach deren Feststellung schriftlich anzuzeigen. Die An-

zeige setzt eine Probeentnahme entsprechend den gültigen DIN-Normen (z. B. DIN 1996) vo-
raus. Eine Probeentnahme auf der Baustelle muss in Gegenwart unseres Beauftragten erfol-
gen.  

 
9.4. Ist der Vertragsgegenstand mangelhaft, so liefern/leisten wir unter Ausschluss sonstiger An-

sprüche wegen des Mangels Ersatz. Ist der Kunde an einer Ersatzlieferung/-leistung nicht in-
teressiert oder ist der erforderliche Aufwand der Ersatzlieferung/-leistung unverhältnismäßig 
im Vergleich mit dem Vorteil für den Kunden, so ist der Kunde nur berechtigt, nach seiner 
Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. 
Eine Rückgängigmachung des Vertrages ist ausgeschlossen, wenn sich die Vertragsleistun-
gen ihrer Natur nach einer Rückgewähr entziehen.  



 
9.5. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Rechte des Kunden bei Mängeln der 

Vertragsgegenstände und schließen sonstige Ansprüche jeglicher Art aus. Haben wir für die 
Beschaffenheit eine Garantie übernommen, so stehen dem Kunden wegen eines Mangels die 
gesetzlichen Rechte zu.  

 
 
10. Haftung 
 
10.1. Wir haften nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für Schäden – gleich aus wel-

chem Rechtsgrund –, wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter, unsere Erfüllungsgehilfen und 
unsere Betriebsangehörigen sie schuldhaft verursacht haben.  

 
10.2. Die Haftung gegenüber dem Kunden wird außer bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit und in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, sofern wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache 
übernommen haben.  

 
10.3. Unsere Haftung ist auf den als Folge vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung für 

Mängelfolgeschäden ist nach Maßgabe von Ziffer 10.2 ausgeschlossen.  
 
10.4. Ausbauasphalt 

Der Lieferant bestätigt mit Unterschrift, dass es sich bei dem angelieferten Material aus-
schließlich um wasserwirtschaftlich und bodenschutzrechtlich unbedenkliches Material (Ver-
wertungsklasse A) handelt. Der Lieferant übernimmt die volle Verantwortung und Haftung für 
das angelieferte Material. Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Verwendung des Recyc-
lingmaterials verantwortlich! 

 
 
11. Umfassender Eigentumsvorbehalt 
 
11.1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt 

oder künftig zustehen, werden uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen 
nach unserer Wahl freigeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 
20 % übersteigt.  

 
11.2. Die von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum (Vorbehaltsware). Der Kunde ist berechtigt, 

die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. 
Ein ordnungsgemäßer Geschäftsverkehr im Sinne dieser Bedingungen liegt nicht vor, wenn 
bei Veräußerungen des Kunden oder bei dessen sonstigen Verfügungen oder Handlungen 
zugunsten Dritter die Abtretbarkeit seiner Forderungen an Dritte ausgeschlossen ist. Verpfän-
dungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware sind unzulässig.  

 
11.3. Der Eigentumserwerb des Kunden an der Vorbehaltsware im Falle der Verarbeitung oder Um-

bildung ist ausgeschlossen. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller, 
jedoch ohne Verpflichtung für uns.  

 
11.4. Im Falle der Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen beweglichen Sa-

chen, und zwar der Gestalt, dass sie wesentliche Bestandteile einer einheitlichen Sache wer-
den, werden wir Miteigentümer dieser Sache: unser Anteil bestimmt sich nach dem Wertver-
hältnis der Sachen z. Zt. der Verbindung oder Vermischung. Ist jedoch die Vorbehaltsware als 
Hauptsache anzusehen, so erwerben wir das Alleineigentum. Im Falle der Verbindung der 
Vorbehaltsware mit einem Bauwerk wird ein Anspruch des Kunden auf Bestellung einer Siche-
rungshypothek des Bauunternehmers an dem Baugrundstück seines Bestellers in Höhe des 
Teils, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht, an uns abgetreten.  

 
11.5. Die aus der Weiterveräußerung/-verarbeitung oder einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich 

der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber 
in Höhe des Kaufpreises der Vorbehaltsware an uns ab. Der Kunde ist ermächtigt, diese For-
derungen für uns einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung entfällt, wenn der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt. In diesem Falle 
sind wir berechtigt, den Drittschuldnern die Abtretungen offenzulegen.  



 
11.6. Bei Lieferungen in Bauvorhaben, für welche im Verhältnis zwischen dem Kunden und dem 

Auftraggeber die Teilabtretung nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers gestattet 
ist, diese aber nicht vorliegt oder die Teilabtretung generell ausgeschlossen ist, gilt abwei-
chend von Ziffer 11.5: 
Die Abtretung bezieht sich ohne Rücksicht auf die Höhe des Kaufpreises der Vorbehaltsware 
auf die gesamten dem Kunden zustehenden Forderungen aus dem Bauvorhaben, zu dessen 
Erfüllung der Kunde über die Vorbehaltsware verfügt hat. Zahlungen des Drittschuldners an 
uns werden von uns unverzüglich an den Kunden überwiesen, sobald unsere Forderung auf 
Zahlung des Kaufpreises sowie etwaige Nebenforderungen getilgt sind. Diesen Anspruch ge-
gen uns kann der Kunde abtreten. Gewährt der Drittschuldner an uns Abschlagszahlungen 
und übersteigt die an uns abgetretene Forderung unsere Forderung auf Zahlung des Kauf-
preises um mehr als 20 %, so verpflichten wir uns, die eingehenden Beträge unverzüglich 
dem Kunden zu überweisen, sofern diese über die Höhe der Forderung zuzüglich 20 % hin-
ausgehen. 

 
11.7. Der Kunde ist verpflichtet, uns die zur Geltendmachung unserer Forderungen und sonstigen 

Ansprüche nötige Auskunft unverzüglich auf seine Kosten zu erteilen und die Beweisurkun-
den, soweit sie sich in seinem Besitz befinden, auszuliefern. Die Pflicht besteht entsprechend 
bei einer Zwangsvollstreckung in uns gehörende Sachen. Forderungen und andere Vermö-
gensrechte: der Kunde hat uns unverzüglich über die Zwangsvollstreckung Mitteilung zu ma-
chen; er wird außerdem den Pfändungsgläubiger schriftlich auf unsere Rechte hinweisen. Ne-
ben den vorstehenden Verpflichtungen zur Erteilung von Auskünften und Vorlage von Be-
weisurkunden ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung den Drittschuldnern mit uns gemein-
sam schriftlich anzuzeigen.  

 
 
 
 
 


